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 Der Rat unterstützt das Vorgehen der in der Subregion anwesenden Missionen 
der Vereinten Nationen, die entsprechend ihrem jeweiligen Mandat bei Abrüstungs-
prozessen im Rahmen von Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wiedereingliede-
rungsprogrammen behilflich sind, und fordert die internationalen Partner auf, den 
zentralafrikanischen Ländern beim Aufbau und bei der Stärkung ihrer Fähigkeit be-
hilflich zu sein, Maßnahmen zur Verhütung der unerlaubten Verbreitung von Klein-
waffen und leichten Waffen sowie im Hinblick auf die Sicherheit und die Verwaltung 
der Waffenbestände, insbesondere der Kleinwaffen und leichten Waffen, festzulegen 
ka, nahe, mit dem Vorsitz uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, um einen erfolgrei-
chen Ausgang der Tagung zu gewährleisten. 

 Der Rat legt den Mitgliedstaaten nahe, energische Maßnahmen zu ergreifen, um 
die Lieferung von Kleinwaffen, leichten Waffen und Munition in instabile Gebiete 
Zentralafrikas zu beschränken. 

 Der Rat ersucht den Generalsekretär, den Inhalt dieser Erklärung im Hinblick 
auf ihre Weiterverfolgung in seinem zweijährlichen Bericht zu berücksichtigen.“ 

_____________________ 
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 erneut erklärend, wie wichtig die Förderung eines politischen Prozesses zur Wieder-
herstellung von Frieden und Stabilität in Darfur ist, und mit der nachdrücklichen Aufforde-
rung an diejenigen Parteien, die sich noch nicht zur Teilnahme an Verhandlungen bereiter-
klärt haben, dies sofort zu tun, und an alle Konfliktparteien, voll und konstruktiv an dem 
Prozess mitzuwirken und mit dem Gemeinsamen Chefvermittler der Afrikanischen Union 
und der Vereinten Nationen für Darfur, Herrn Djibril Yipènè Bassolé, zusammenzuarbei-
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 unter Betonung der Notwendigkeit, die Bestimmungen der Charta der Vereinten Na-
tionen betreffend Vorrechte und Immunitäten sowie das Übereinkommen über die Vorrech-
te und Immunitäten der Vereinten Nationen309, soweit diese auf die Einsätze der Vereinten 
Nationen und auf die daran beteiligten Personen anwendbar sind, zu achten, 

 feststellend, dass die Situation in Sudan nach wie vor eine Bedrohung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit in der Region darstellt, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta, 

 1. beschließt, das Mandat der ursprünglich gemäß Resolution 1591 (2005) einge-
setzten Sachverständigengruppe für Sudan, das zuvor bereits mit den Resolutionen 1651 
(2005) vom 21. Dezember 2005, 1665 (2006) vom 29. März 2006, 1713 (2006) vom 
29. September 2006, 1779 (2007) vom 28. September 2007 und 1841 (2008) vom 15. Ok-
tober 2008 verlängert wurde, bis zum 15. Oktober 2010 zu verlängern, und ersucht den 
Generalsekretär, die erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen zu ergreifen; 

 2. ersucht die Sachverständigengruppe, dem Ausschuss spätestens am 31. März 
2010 eine Halbzeitunterrichtung über ihre Arbeit zu geben und ihm spätestens neunzig 
Tage nach der Verabschiedung dieser Resolution einen Zwischenbericht vorzulegen und 
dem Sicherheitsrat spätestens dreißig Tage vor Ablauf ihres Mandats einen Schlussbericht 
mit ihren Feststellungen und Empfehlungen vorzulegen; 

 3. ersucht die Sachverständigengruppe außerdem, ihre Tätigkeiten gegebenenfalls 
mit denen des Hybriden Einsatzes der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen in 
Darfur sowie mit den internationalen Anstrengungen zur Förderung des politischen Prozes-
ses in Darfur abzustimmen, und in ihrem Zwischenbericht und ihrem Schlussbericht die 
Fortschritte bei der Verringerung der Verstöße aller Parteien gegen die mit den Ziffern 7 
und 8 der Resolution 1556 (2004) vom 30. Juli 2004 und Ziffer 7 der Resolution 1591 
(2005) verhängten Maßnahmen sowie die Fortschritte beim Abbau der Hindernisse für den 
politischen Prozess, der Bedrohungen der Stabilität in Darfur und in der Region und der 
anderen Verstöße gegen die genannten Resolutionen zu bewerten; 

 4. fordert alle Staaten, die zuständigen Organe der Vereinten Nationen, die Afrika-
nische Union und andere interessierte Parteien 




